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Staatsangestellte werden im Kanton Basel-Stadt mit 63 pensioniert. Damit ist das Pensionsalter 
deutlich tiefer als in der Privatwirtschaft und auch in anderen Kantonen. Offensichtlich kann dieser 
Sachverhalt vor allem bei gut qualifizierten Mitarbeitenden dazu führen, dass sie über die 
Pensionierung hinaus im Amt bleiben (müssen). Im Sinne einer transparenten Personalpolitik 
ersuche ich die Regierung um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Wie viele Staatsangestellte arbeiten zurzeit in den einzelnen Departementen über das 
Pensionsalter hinaus in der Staatsverwaltung und wie vielen wurde zum jetzigen Zeitpunkt 
die Weiterbeschäftigung bereits zugesagt? Wie hoch ist davon der Anteil an Voll- und 
Teilzeitstellen? 

2. Welche Gründe können allenfalls zu einer Weiterbeschäftigung über das Pensionsalter hinaus 
führen? 

3. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine Weiterbeschäftigung nach der 
Pensionierung überhaupt möglich ist? Muss die Stelle z.B. offiziell ausgeschrieben werden? 

4. Wie gewährleistet die Regierung, dass Pensionierungen dazu genutzt werden, jüngeren 
Personen eine Chance im Berufsleben zu geben? 

5. Wie sind die finanziellen Regelungen im Falle einer Weiterbeschäftigung über das 
Pensionsalter hinaus? Wird der Rentenbezug hinausgeschoben und so das Rentenkapital 
erhöht? Oder sind Parallelzahlungen möglich, d.h. der oder die Mitarbeitende bezieht Lohn 
und Rente? 

Martina Bernasconi 


